Honorarvertrag

Zwischen 

[Name, Anschrift]

- nachstehend Auftraggeber genannt –

und

Frau/Herrn

[Name, Anschrift]

- nachstehend Referent genannt -

wird folgender Honorarvertrag über die Tätigkeit als Referent geschlossen:


§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Referent übernimmt selbständig und freiberuflich die Referententätigkeit für nachfolgendes Seminar des Auftraggebers: 

Thema/Titel des Seminars: …………………………………………………
Seminarnummer: ……………………………………………………………
Termin(e): ……………………………………………………………………
Ort: ……………………………………………………………………………

(2) Die Erbringung der Leistung durch den Referenten muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und nach den allgemein anerkannten Regeln und dem Stand der Technik/ nach dem Leitbild von………….. erfolgen.

(3) Der Referent verpflichtet sich, die in der Ausschreibung des Seminars aufgeführten Inhalte zugrunde zu legen und den mit dem Auftraggeber abgestimmten Veranstaltungsverlauf einzuhalten. Im Übrigen ist der Referent in der inhaltlichen Ausgestaltung der Fortbildung frei. Der Auftraggeber nimmt hierauf keinen Einfluss. 

(4) Der Referent ist verpflichtet, die Aufträge persönlich auszuführen. Im Falle der Erkrankung oder sonstigen Verhinderung ist die Verhinderung dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

Alternative: Der Referent ist befugt, sich bei der Vorbereitung und Ausführung der Tätigkeit anderer Personen zu bedienen. Für die ordnungsgemäße Erfüllung der Leistungen nach diesem Vertrag bleibt der Referent auch beim Einsatz anderer Personen verantwortlich. 




§ 2 Vertragsdauer

(1) Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des Seminars, ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf. 

(2) Der Vertrag kann vorzeitig aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die zuvor vom Auftraggeber festgelegte Mindestteilnehmerzahl von… Personen nicht erreicht wird und der Auftraggeber dies dem Referenten spätestens … Tage vor der Veranstaltung mitteilt. In diesem Fall entsteht kein Honoraranspruch des Referenten. 

(3) Die Kündigung des Vertrages bedarf der Schriftform.


§ 3 Honorar

(1) Für die in § 1 näher bezeichnete Tätigkeit beträgt das Honorar pauschal für die Durchführung des ...-stündigen Seminars: ……… EUR, ggf. zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Das Honorar beinhaltet die Vor- und Nachbereitungszeit. 

(2) Gegebenenfalls angefallene Fahrt- und Übernachtungskosten werden dem Referenten vom Auftraggeber erstattet. Die Höhe der Kosten hat der Referent nachzuweisen. Andere Aufwendungen, die im Rahmen der beauftragten Tätigkeit anfallen, werden nur nach vorheriger Absprache seitens des Auftraggebers ersetzt.

(3) Für die ordnungsgemäße Abführung von Steuern und von etwaigen Sozialversicherungsbeiträgen ist der Referent verantwortlich.

(4) Nach Durchführung der Veranstaltung wird der Auftraggeber das Honorar sowie eventuell angefallene und nachgewiesene Fahrt- und Übernachtungskosten innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung auf das in der Rechnung angegebene Konto des Referenten überweisen. Mit der Honorarzahlung sind alle Ansprüche des Referenten abgegolten.


§ 4 Krankheit, Arbeitsverhinderung

	Dem Referenten steht ein Honoraranspruch nicht zu, wenn er infolge 
	Krankheit oder aus sonstigen Gründen an der Leistung der Dienste verhindert 	ist.
	
 § 5 Anderweitige Tätigkeiten 

	Dem Referenten bleibt es überlassen, auch für andere Auftraggeber tätig zu 	werden. Durch seine anderweitige Tätigkeit darf jedoch die Tätigkeit für den 	Auftraggeber nicht beeinträchtigt werden. 



§ 6 Nutzungsrechte

(1) Der Referent wird dem Auftraggeber nach Abschluss der Tätigkeit Kopien der für die Veranstaltung erstellten Unterlagen (Manuskript, Vortrag, Präsentationsfolien etc.) überlassen. 

(2) Der Referent versichert, dass er über die für die Durchführung des Seminars erforderlichen Rechte verfügt. Er stellt die Unterlagen frei von Rechten Dritter zur Verfügung, die im Widerspruch zu diesem Vertrag stehen. Er sorgt insbesondere dafür, dass, soweit rechtlich möglich, Urheberpersönlichkeitsrechte dem nicht entgegenstehen und verschafft dem Auftraggeber auf dessen Wunsch entsprechende Erklärungen der Personen, denen solche Rechte zustehen können. 

(3) Der Aufraggeber wird bei der Nutzung der Unterlagen auf die Leistung des Urhebers hinweisen.

(4) Der Referent überträgt dem Auftraggeber das unwiderrufliche, einfache, sowohl zeitlich, inhaltlich als auch räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht, die von ihm im Rahmen seiner beauftragten Tätigkeit erstellten Werke in allen Nutzungsarten beliebig zu verwerten, insbesondere zu vervielfältigen, vervielfältigen zu lassen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben und zu bearbeiten.

(5) Die vorstehenden Nutzungseinräumungen sind mit dem in § 3 dieses Vertrages vereinbarten Honorar vollständig abgegolten.


§ 7 Verschwiegenheit

Der Referent verpflichtet sich, über alle im Rahmen seiner beauftragten Tätigkeit bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse während und nach Beendigung der Beauftragung Stillschweigen zu bewahren. Der Auftraggeber wird den Referenten von dieser Verschwiegenheitspflicht entbinden, wenn und soweit er gesetzlich zur Offenlegung der jeweiligen Information verpflichtet ist. 

§ 8 Datenschutz

(1) Der Referent verpflichtet sich, die ihm durch seine Tätigkeiten bekannt gewordenen personenbezogenen Daten nur für die in diesem Vertrag vereinbarte Leistung zu nutzen. Die Nutzung, Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten darüber hinaus, ist dem Referenten nicht gestattet. 

(2) Der Referent verpflichtet sich, keine Inhalte auf elektronischen Endgeräten aufzunehmen, mitzuschneiden und zu veröffentlichen. 

§ 9 Rückgabe von Eigentum und Unterlagen

Der Referent hat sämtliches in seinem Besitz befindliche Eigentum des Auftraggebers und die ihm im Rahmen seiner Tätigkeit vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen bei Beendigung der beauftragten Tätigkeit unverzüglich und unaufgefordert an den Auftraggeber zurückzugeben. 


§ 10 Haftungsfreistellung

Der Referent stellt den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte diesem gegenüber aufgrund einer Verletzung ihrer Rechte durch vom Referenten verwendete Inhalte oder durch die sonstige Nutzung von über den Auftraggeber zur Verfügung stehenden Anwendungen geltend machen. Der Referent übernimmt hierbei die Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung des Auftraggebers einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt dann nicht, wenn die Rechtsverletzung auf kein schuldhaftes Verhalten des Referenten zurückzuführen ist. Der Referent ist verpflichtet, dem Auftraggeber für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig, sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Informationen mitzuteilen, die für eine Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Referenten bleiben unberührt.	
	
§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Es besteht Einigkeit, dass der vorliegende Honorarvertrag abschließend ist und weitere Abreden nicht getroffen wurden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

(2) Sofern Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden, berührt dies die übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine andere gültige Bestimmung, die dem Willen der Parteien so nahe wie möglich kommt. 
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